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Einladung zur Innungsversammlung 
am 05. Mai 2025, 18.00 Uhr 

 

  
 

Hastedter Osterdeich 230, 28207 Bremen 

 

 

Liebe Innungsmitglieder, 

wir möchten Euch zur ersten Versammlung unserer Innung in diesem Jahr wieder ins Paulaner‘s im 
Wehrschloss einladen. Wie immer ist zwischen öffentlichem und nicht-öffentlichem Teil Zeit zum Plaudern. 
Für Euer leibliches Wohl wird bestens gesorgt. 
 
Die Tagesordnung ist auf der nächsten Seite zu finden.  
 
Bitte nutzt unser digitales Formular über den Link: Hier An-/Abmelden oder den QR-Code für Eure 
verbindliche Rückmeldung bis zum 29. April 2025.  
 
Wir freuen uns auf einen tollen gemeinsamen Abend mit Euch! 

Eure Innung SHK Bremen 

 

Steffen Röhrs    Stefan Schiebe   Malte Lund 

Obermeister    Geschäftsführer  Innungsreferent 

  

https://forms.gle/JUWDTuSox5hTPhrR8
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Tagesordnung 

 

TEIL 1 

1. Begrüßung und Bericht von Obermeister Steffen Röhrs 

2. Vortrag Ralf Hoppe zum Thema „Heizlast in der Praxis“ 

3. Vortrag Anja Bock zum Thema „Duales Studium“ 

4. Ausbildungsfragen 

5. Vorträge aus dem Vorstand 

6. Sonstiges 

6.1. Themenvorschläge/ Ideen für zukünftige Ausgaben des Handwerksmagazins im 

Weser Kurier 

 

P A U S E – Essen und Gespräche 

 

TEIL 2  

7. Regularien (die Anlagen werden vorab im internen Bereich hochgeladen oder auf Anfrage via 

Mail versandt) 

7.1. Genehmigung des Protokolls der Innungsversammlung vom 07. November 2025 

7.2. Verabschiedung der Jahresrechnung 2024 

7.3. Bericht der Kassenprüfer sowie Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 

7.4. Beschluss zu einem Ausbildungszuschuss (bisherige ÜLU- und Prüfungskosten-

Zuschüsse der Innung) 

8. Zeit für die Innungsmitglieder/ Sonstiges 

- Austausch über Ziele, Erwartungen, Forderungen, Kritik, Lob usw. 



Voranschlag Einnahmen IST mehr/weniger
2024 31.12.2024 2024

Beschluss 23.11.2023
EINNAHMEN
Mitgliedsbeiträge 288.690,00 € 275.870,35 €                       12.819,65 €-                   
Ausbildungsgebühren 69.500,00 € 43.768,55 €                         25.731,45 €-                   
Sonstige Einnahmen 20.350,00 € 4.795,14 €                           15.554,86 €-                   
Rücklagenauflösung - Verlust -  €                                            -  €                                     -  €                               

378.540,00 €                              324.434,04 €                       54.105,96 €-                   

AUSGABEN
Aufwandsentschädigung 15.986,00 € 15.234,00 €                         752,00 €-                         
Beiträge 88.840,00 € 82.703,72 €                         6.136,28 €-                     
Ausbildungskosten 197.060,00 € 131.128,08 €                       65.931,92 €-                   
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen 22.000,00 € 45.799,59 €                         23.799,59 €                   
Sonstige Kosten 33.186,00 € 37.253,01 €                         4.067,01 €                     
Rücklageneinstellung - Überschuss 21.468,00 €                                12.315,64 €                         9.152,36 €-                     

378.540,00 €                              324.434,04 €                       54.105,96 €-                   

RÜCKLAGEN
Rücklagen Stand 01.01.2023 396.427,20 €                              
Rücklageneinstellung -Verlust  2023 2.348,21 €-                                  
Rücklagen 31.12.2023 394.078,99 €                              
Rücklagenauflösung - Verlust 2024 -  €                                            
Rücklageneinstellung - Überschuss 2024 12.315,64 €                                
Rücklagen 31.12.24 406.394,63 €                              

Bremische Volksbank # 60430500 Giro 305.541,45 €                              
Bremische Volksbank # 60430501 Festgeld 100.853,18 €                              

406.394,63 €                              

 Innung Sanitär Heizung Klima Bremen
Jahrerechnung per 31.12.2024
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Beschlussvorlage: Ausbildungszuschuss 
Innungsversammlung vom 05.05.2025 
 
Beschlussgegenstand: 
Einführung eines pauschalen Ausbildungszuschusses in Form einer direkten Verrechnung mit dem 
jährlichen Mitgliedsbeitrag. Der neue Ausbildungszuschuss ersetzt bisherige ÜLU- und 
Prüfungszuschüsse. 
 
Hintergrund: 
Die SHK-Innung Bremen gewährt bereits seit Jahren Zuschüsse für die überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisung (ÜLU) sowie für die Gesellenprüfung (Teil 1 und Teil 2). Bisher erfolgte die Förderung 
durch eine direkte Verrechnung der jeweiligen Zuschüsse mit den Rechnungsbeträgen (z. B. bei ÜLU-Kursen).  
 
Um die Fördermittel des Landes und Bundes langfristig zu sichern (Vermeidung von formalen 
Überförderungen) und gleichzeitig die innungsseitige Ausbildungsförderung transparent, einheitlich und 
vollständig beizubehalten, soll die Förderung künftig zentral über den Mitgliedsbeitrag verrechnet werden. 
 
Neuregelung: 

1. Ab dem Beitragsjahr 2026 erhalten Mitgliedsbetriebe einen pauschalen Ausbildungszuschuss in Höhe 
von 610,00 € pro aktivem Auszubildenden pro Jahr. 

2. Der Zuschuss wird direkt vom zu zahlenden Jahresbeitrag abgezogen. Eine Auszahlung oder 
Übertragung auf Folgejahre erfolgt nicht. 

3. Der Gesamtzuschuss kann maximal dem Mitgliedsbeitrag entsprechen, ein negativer 
Mitgliedsbeitrag als Ergebnis der Berechnung wird ausgeschlossen. 

4. Der Stichtag für die berücksichtigte Anzahl an Auszubildenden ist der 01.01. eines jeden Jahres. 
5. Die Förderung ersetzt die bisherigen Leistungen für: 

o ÜLU-Zuschüsse (9 Kurse à 200 €) 
o Prüfungszuschüsse Teil 1 (210 €) und Teil 2 (430 €) 

6. Die optionale Fachzeitschrift (z. B. IKZ) bleibt nicht rabattierbar und wird unabhängig vom Zuschuss 
berechnet. 

 
Beschlossen auf der Innungsversammlung am 05.05.2025. 
 
 
 
 
 
  Steffen Röhrs     Stefan Schiebe 
  Obermeister     Geschäftsführer 
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Handout: Information zur geplanten Umstellung der Ausbildungsförderung 
 
Hintergrund zu den Förderungen 
Die SHK-Innung Bremen unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe seit vielen Jahren durch freiwillige 
Ausbildungszuschüsse – insbesondere zur überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung und zur 
Gesellenprüfung. Bisher wurde dieser Innungszuschuss unmittelbar bei der Leistung berücksichtigt, also 
beispielsweise als verminderter Rechnungsbetrag bei ÜLU-Kursen oder Prüfungsgebühren. 
 
Diese Form der Abrechnung hatte allerdings einen entscheidenden Nachteil: 
Die öffentliche Förderung von Land und Bund im Bereich der ÜLU orientiert sich nicht an den tatsächlichen 
Kosten eines Kurses, sondern an bundeseinheitlich festgelegten sogenannten HPI-Referenzpreisen (HPI = 
Heinz-Piest-Institut). Wenn der Innungszuschuss offen ausgewiesen oder sehr hoch angesetzt wird, kann das 
dazu führen, dass öffentliche Zuschüsse anteilig gekürzt werden – auch dann, wenn die tatsächlichen 
Kurskosten höher liegen als der HPI-Wert. 
 
Um diese unbeabsichtigte Überförderung auf dem Papier zu vermeiden und gleichzeitig sicherzustellen, dass 
die Innungsförderung voll erhalten bleibt, sollen die Zuschüsse künftig nicht mehr leistungsbezogen, sondern 
pauschal über den Mitgliedsbeitrag verrechnet werden. 
 
Diese Umstellung macht es möglich, dass: 

• die Ausbildungsbetriebe weiterhin in voller Höhe entlastet werden, 
• die Zuschüsse von Land und Bund vollständig erhalten bleiben, 
• und die Förderung intern klar und rechtssicher abgewickelt wird, ohne Auswirkungen auf 

Förderprüfungen. 
 

Für die Betriebe selbst ändert sich an der Gesamtförderhöhe nichts – die Entlastung erfolgt automatisch 
und transparent über die jährliche Beitragsrechnung. 
 
Höhe des Ausbildungszuschusses: 
Die Gesamtförderung pro Auszubildenden beträgt bei regulärem Verlauf: 

• 9 ÜLU-Kurse à 200 € = 1.800 € 
• Prüfungszuschüsse (Teil 1 und 2) = 640 € 

→ Gesamt: 2.440 € über 3,5 Jahre 
→ Durchschnittlich: 610,00 € pro Jahr 

 
Die Betriebe erhalten pro Auszubildendem den durchschnittlichen Jahreszuschuss von 610,00 € als direkten 
Abzug vom zu zahlenden Jahresbeitrag. Eine Erstattung über die Beitragshöhe hinaus erfolgt nicht. 
Stichtag für die Zahl der Auszubildenden ist der 01.01. des jeweiligen Jahres. 
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Da der Gesamtbeitrag jedoch nicht unter 0 Euro fallen darf, 
wird der Rabatt bis zur Beitragsgrenze angerechnet – ein 
möglicher Restrabatt verfällt. (Beispiel 3) 
 
Wichtig: Die Fachzeitschrift ist eine freiwillige Zusatzleistung 
und nicht rabattfähig. Sie bleibt auch bei voller Anrechnung der 
Ausbildungsförderung zahlungspflichtig. 

Beispiele 
 
Beitragsstruktur der SHK-Innung 

• Grundbeitrag: 712,64 € 
• Pflicht-Zusatzbeitrag (Öffentlichkeitsarbeit): 100,00 € 
• Zusatzbeitrag: 7 ‰ der Bruttolohnsumme 
• Fachzeitschrift (optional): 102,52 € (nicht rabattierbar) 

 
Beispiel 1 

Bruttolohnsumme: 120.000 € 

Azubis: 1 

IKZ-Fachzeitschrift: Nein 

  

Grundbeitrag: 712,64 € 

Öffentlichkeitsarbeit: 100,00 € 

Zusatzbeitrag: 840,00 € 

Gesamtsumme: 1.652,64 € 

Abzüge (1 Azubi): - 610,00 € 

Zahlbetrag: 1.042,64 € 

 
 
 

Beispiel 3 

Bruttolohnsumme: 100.000 € 

Azubis: 3 

IKZ-Fachzeitschrift: Ja 

  

Grundbeitrag: 712,64 € 

Öffentlichkeitsarbeit: 100,00 € 

Zusatzbeitrag: 700,00 € 

Fachzeitschrift 102,52 € 

Gesamtsumme: 1.615,16 € 

Abzüge (3 Azubis): -1.830,00 € 

Zahlbetrag: 102,52 € 

 
 
Zusammenfassung  

• Künftig werden die bestehenden Ausbildungszuschüsse der Innung – für ÜLU-Kurse und Prüfungen 
– automatisch mit dem Jahresbeitrag verrechnet. Für die Betriebe bleibt der Ablauf dabei so einfach 
wie bisher. 

• Durch die neue Verrechnungslogik wird die Förderung klar, transparent und förderkonform 
abgebildet – ohne das Risiko, dass öffentliche Mittel aufgrund einer formalen Überförderung gekürzt 
werden. 

• Ausbildende Betriebe profitieren weiterhin jährlich pro Azubi von bis zu 610,00 € 
Beitragsermäßigung – bis maximal zur Höhe des Beitrags. Die Fachzeitschrift bleibt separat und ist 
nicht rabattierbar. 

• Die Umsetzung erfolgt automatisch – ohne zusätzlichen Antrag. 
 

Beispiel 2 

Bruttolohnsumme: 450.000 € 

Azubis: 4 

IKZ-Fachzeitschrift: Ja 

  

Grundbeitrag: 712,64 € 

Öffentlichkeitsarbeit: 100,00 € 

Zusatzbeitrag: 3.150,00 € 

Fachzeitschrift 102,52 € 

Gesamtsumme: 4.065,16 € 

Abzüge (4 Azubis): - 2.440,00 € 

Zahlbetrag: 1.625,16 € 


